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Aufgrund

1. des § 802k Abs. 3 Satz 2, auch in Ver-
bindung mit § 882h Abs. 2 Satz 2, und
§ 814 Abs. 3 Satz 2 der Zivilprozess -
ordnung in der Fassung vom 5. De-
zember 2005 (BGBl. I S. 3205,  2006 I
S. 431, 2007 I S. 1781), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 24. September 2009
(BGBl. I S. 3145),

2. des § 89 Abs. 4 Satz 4 der Schiffsregis -
terordnung in der Fassung vom 
26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1134), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 11. August
2009 (BGBl. I S. 2713),

3. des § 2 Abs. 5 Satz 3, § 81 Abs. 4 Satz 4,
§ 135 Abs. 3, § 140 Abs. 1 Satz 4 und 
§ 148 Abs. 2 Satz 4 der Grundbuchord-
nung in der Fassung vom 26. Mai 1994
(BGBl. I S. 1115), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 11. August 2009
(BGBl. I S. 2713),

4. des § 93 Satz 2 und  § 101 Satz 2, auch
in Verbindung mit § 96 Abs. 3 Satz 3,
der Grundbuchverfügung in der Fas-
sung vom 24. Januar 1995 (BGBl. I 
S. 115), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 11. August 2009 (BGBl. I S. 2713),

5. § 6 Abs. 6 Satz 2 des Betreuungsbehör-
dengesetzes vom 12. September 1990
(BGBl. I S. 2002, 2025), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 6. Juli 2009
(BGBl. I S. 1696), 

6. des § 14 Abs. 4 Satz 3 des Gesetzes
über das Verfahren in Familiensachen
und in den Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit vom 17. De-
zember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2512),

7. des § 46a Abs. 1 Satz 1 des Arbeitsge-
richtsgesetzes in der Fassung vom 
2. Juli 1979 (BGBl. I S. 854, 1036), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 
30. Juli 2009 (BGBl. I S. 2449), in Ver-
bindung mit § 689 Abs. 3 Satz 3, 
§ 703c Abs. 3 und § 703d Abs. 2 Satz 2
der Zivilprozessordnung

wird verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung zur Übertragung von
Ermächtigungen im Bereich der Rechts-
pflege vom 5. Mai 2006 (GVBl. I S. 168),
zuletzt geändert durch Verordnung vom
1. April 2008 (GVBl. I S. 654), wird wie
folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Der Nr. 2 werden als Buchst. d und
e angefügt:

„d) nach § 802k Abs. 3 Satz 1 und 
§ 882h Abs. 2 Satz 1 der Zivil-
prozessordnung zu bestimmen,
welches Gericht die Aufgaben
des zentralen Vollstreckungsge-
richts nach § 802k Abs. 1 und 
§ 882h Abs. 1 der Zivilprozess -
ordnung wahrzunehmen hat,

e) nach § 814 Abs. 3 Satz 1 der Zi-
vilprozessordnung für die Ver-
steigerung im Internet nach 
§ 814 Abs. 2 Nr. 2 der Zivilpro-
zessordnung

aa) den Zeitpunkt, von dem an
die Versteigerung zugelas-
sen ist, 

bb) die Versteigerungsplatt-
form, 

cc) die Zulassung zur und den
Ausschluss von der Teil-
nahme an der Versteige-
rung, 

dd) Beginn, Ende und Abbruch
der Versteigerung,

ee) die Versteigerungsbedin-
gungen und die sonstigen
rechtlichen Folgen der Ver -
steigerung einschließlich
der Belehrung der Teilneh-
mer über den Gewährleis -
tungsausschluss nach § 806
der Zivilprozessordnung,

ff) die Anonymisierung der
Angaben zur Person des
Schuldners vor ihrer Veröf-
fentlichung und die Mög-
lichkeit der Anonymisie-
rung der Daten der Bieter
und

gg) das sonstige zu beachtende
besondere Verfahren 

zu bestimmen,“

b) Nr. 4 Buchst. b erhält folgende Fas-
sung:

„b) nach § 89 Abs. 4 Satz 1, 2 und 5
der Schiffsregisterordnung den
Zeitpunkt, von dem an elektro-
nische Akten geführt und elek-
tronische Dokumente bei Ge-
richt eingereicht werden kön-
nen, die organisatorisch-techni-
schen Rahmenbedingungen für
die Bildung, Führung und Auf-
bewahrung der elektronischen
Akten und die für die Bearbei-
tung der Dokumente geeignete
Form zu bestimmen sowie die
Zulassung der elektronischen
Akte und der elektronischen
Form auf einzelne Gerichte oder
Verfahren zu beschränken,“
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c) Nr. 5 wird wie folgt geändert:

aa) Buchst. c und d erhalten folgen-
de Fassung:

„c) nach § 2 Abs. 5 Satz 1 und
2 der Grundbuchordnung
zu bestimmen, dass der
vorzulegende Auszug und
zu übermittelnde Angaben
aus dem amtlichen Ver-
zeichnis der Beglaubigung
nicht bedürfen,

d) nach § 81 Abs. 4 Satz 1, 2
und 5 der Grundbuchord-
nung den Zeitpunkt, von
dem an elektronische Ak-
ten geführt und elektroni-
sche Dokumente bei Ge-
richt eingereicht werden
können, die organisato-
risch-technischen Rahmen-
bedingungen für die Bil-
dung, Führung und Aufbe-
wahrung der elektroni-
schen Akten und die für
die Bearbeitung der Doku-
mente geeignete Form zu
bestimmen sowie die Zu-
lassung der elektronischen
Akte und der elektroni-
schen Form auf einzelne
Gerichte oder Verfahren zu
beschränken,“

bb) Nach Buchst. f werden als neue
Buchst. g bis i eingefügt:

„g) nach § 135 Abs. 1 Satz 2
der Grundbuchordnung 

aa) den Zeitpunkt zu be-
stimmen, von dem an
elektronische Doku-
mente übermittelt
werden können und
die Zulassung auf ein-
zelne Grundbuchäm-
ter zu beschränken, 

bb) Einzelheiten der Da-
tenübermittlung und 
-speicherung zu re-
geln und Dateiformate
für die zu übermitteln -
den elektronischen Do -
kumente festzulegen,
um die Eignung für
die Bearbeitung durch
das Grundbuchamt si-
cherzustellen, 

cc) die ausschließlich für
den Empfang von in
elektronischer Form
gestellten Eintra-
gungsanträgen und
sonstigen elektroni-
schen Dokumenten in
Grundbuchsachen vor-
gesehene direkt adres-
sierbare Einrichtung
des Grundbuchamtes
zu bestimmen, 

dd) zu bestimmen, dass
Notare Dokumente
elektronisch zu über-
mitteln und neben

elektronischen Doku-
menten bestimmte
darin enthaltene An-
gaben in strukturier-
ter maschinenlesbarer
Form zu übermitteln
haben, die Verpflich-
tung auf die Einrei-
chung bei einzelnen
Grundbuchämtern, auf
einzelne Arten von
Eintragungsvorgängen
oder auf Dokumente
bestimmten Inhalts zu
beschränken sowie

ee) Maßnahmen für den
Fall des Auftretens
technischer Störungen
anzuordnen,

h) nach § 135 Abs. 2 Satz 2
der Grundbuchordnung
den Zeitpunkt zu bestim-
men, von dem an die
Grundakten elektronisch
geführt werden, sowie die
Anordnung auf einzelne
Grundbuchämter oder auf
Teile des bei einem Grund-
buchamt geführten Grund -
aktenbestands zu be-
schränken,

i) nach § 140 Abs. 1 Satz 3
der Grundbuchordnung
den Zeitpunkt zu bestim-
men, von dem an Entschei-
dungen und Verfügungen
in elektronischer Form zu
erlassen sind, sowie die
Anordnung auf einzelne
Grundbuchämter zu be-
schränken,“

cc) Der bisherige Buchst. g wird
Buchst. j und erhält folgende
Fassung:

„nach § 148 Abs. 2 Satz 3 der
Grundbuchordnung die Einzel-
heiten des Verfahrens der Ein-
tragungen in einem Ersatz-
grundbuch in Papierform und
deren Übernahme in das ma-
schinell geführte Grundbuch
nach § 148 Abs. 2 Satz 1 und 2
der Grundbuchordnung zu re-
geln,“

dd) Der bisherige Buchst. h wird
Buchst. k.

ee) Als Buchst. l wird angefügt:

„l) nach § 101 Satz 1, auch in
Verbindung mit § 96 Abs. 3
Satz 3, der Grundbuchver-
fügung in der Grundbuch-
ordnung oder in der
Grundbuchverfügung nicht
geregelte weitere Einzel-
heiten der Verfahren nach
Abschnitt XV der Grund-
buchverfügung zu regeln,“

d) In Nr. 9 wird der Punkt nach dem
Wort „regeln“ durch ein Komma er-
setzt. 
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e) Als  Nr. 10 wird angefügt:

„10. nach § 14 Abs. 4 Satz 1, 2 und
4 des Gesetzes über das Ver-
fahren in Familiensachen und
in den Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit
den Zeitpunkt  zu bestimmen,
von dem an elektronische Ak-
ten geführt und elektronische
Dokumente bei Gericht ein-
gereicht werden können, die
geltenden organisatorisch-
technischen Rahmenbedin-
gungen für die Bildung,
Führung und Aufbewahrung
der elektronischen Akten und
die für die Bearbeitung der
Dokumente geeignete Form
zu bestimmen sowie die Zu-
lassung der elektronischen
Akte und der elektronischen
Form auf einzelne Gerichte
oder Verfahren zu beschrän-
ken.“
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2. Dem § 5 Nr. 2 werden als Buchst. c
und d angefügt:

„c) nach § 46a Abs. 1 Satz 1 des Ar-
beitsgerichtsgesetzes in Verbindung
mit § 689 Abs. 3 Satz 1 und 2 und 
§ 703d Abs. 2 Satz 2 der Zivilprozess-
ordnung Mahnverfahren vor den
Gerichten für Arbeitssachen einem
Arbeitsgericht für die Bezirke meh-
rerer Arbeitsgerichte zuzuweisen,

d) nach § 46a Abs. 1 Satz 1 des Ar-
beitsgerichtsgesetzes in Verbin-
dung mit § 703c Abs. 3 der Zivil-
prozessordnung den Zeitpunkt zu
bestimmen, von dem an bei einem
Arbeitsgericht die maschinelle Be-
arbeitung der Mahnverfahren vor
den Gerichten für Arbeitssachen
eingeführt wird,“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft.

Wiesbaden, den 15. April 2010

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  M i n i s t e r  d e r  J u s t i z ,  

K o c h f ü r  I n t e g r a t i o n  u n d  E u r o p a  

H a h n
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Aufgrund

1. des § 51 Abs. 1 Satz 3, des § 53 Abs. 4
Satz 3, des § 76 Abs. 2 Satz 4 und des 
§ 86 Abs. 1 Satz 2 des Wasserhaus-
haltsgesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2585) verordnet die Landesregie-
rung,

2. des § 55 Abs. 2 Satz 1 und 2 in Verbin-
dung mit § 91 des Hessischen Wasser-
gesetzes vom 6. Mai 2005 (GVBl. I 
S. 305), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 4. März 2010 (GVBl. I S. 85), ver-
ordnet die Ministerin für Umwelt, 
Energie, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz im Einvernehmen mit dem
Minister des Innern und für Sport:

§ 1

Übertragung der Ermächtigung zum 
Erlass von Rechtsverordnungen

Die Ermächtigung, durch Rechtsver-
ordnungen nach

1. § 51 Abs. 1 Satz 1 und § 53 Abs. 4 Satz 1
des Wasserhaushaltsgesetzes Wasser-
und Heilquellenschutzgebiete fest zu -
setzen, 

2. § 76 Abs. 2 Satz 1 des Wasserhaus-
haltsgesetzes Überschwemmungsge-
biete festzusetzen,

3. § 86 Abs. 1 Satz 1 des Wasserhaus-
haltsgesetzes Planungsgebiete festzu-
legen,

4. § 12 Abs. 2 des Hessischen Wasserge-
setzes abweichende Uferbereiche fest-
zusetzen und

5. § 38 Abs. 5 des Hessischen Wasserge-
setzes erlaubnisfreie Benutzungen ein-
zuschränken

wird der oberen Wasserbehörde übertra-
gen.

§ 2

Zuständigkeit der oberen 
Wasserbehörde

(1) Abweichend von § 55 Abs. 1 des
Hessischen Wassergesetzes ist die obere
Wasserbehörde zuständig für

1. Gewässerausbauten, einschließlich
Anordnungen zu Gewässerausbauten
zur Wiederherstellung der Durchgän-
gigkeit oberirdischer Gewässer und
der Erteilung des Benehmens nach 
§ 56 Abs. 2 des Hessischen Wasserge-
setzes, soweit es sich nicht um einen
Ausbau von geringer Bedeutung han-
delt, insbesondere um einen naturna-
hen Ausbau bei Teichen und um
kleinräumige naturnahe Umgestal-

tungen wie die Beseitigung von
Bach- und Grabenverrohrungen, und
die Bestimmung von Maßnahmen
und Fristen nach § 8 Abs. 4 Satz 2 des
Hessischen Wassergesetzes,

2. kommunale Abwasserbehandlungs-
anlagen, deren Bemessung eine
Schmutzfracht von 1 200 kg bioche-
mischer Sauerstoffbedarf von fünf Ta-
gen (BSB5) pro Tag, entsprechend
20 000 Einwohnergleichwerten, oder
mehr zugrunde liegt, und die damit in
Verbindung stehenden Abwasser-
kanäle, Vorbehandlungsanlagen, Re-
genentlastungs- und Rückhalteanla-
gen und Pumpstationen sowie alle
nicht angeschlossenen Anlagen für
kommunales Abwasser im Einzugs-
bereich der vorgenannten kommuna-
len Abwasserbehandlungsanlagen,
einschließlich der Durchführung der
Abwasseruntersuchungen an den
Einleitungsstellen von Abwasser aus
kommunalen Abwasseranlagen in die
Gewässer auch unterhalb der vorge-
nannten Schwellenwerte,

3. gewerbliche Abwasseranlagen sowie
alle damit in Verbindung stehenden
Einrichtungen, soweit es sich nicht
um Abwasseranlagen aus dem An-
wendungsbereich der Anhänge 49
(Mineralölhaltiges Abwasser), 50
(Zahnbehandlung) oder 52 (Che-
mischreinigungen) der Abwasserver-
ordnung in der Fassung vom 17. Juni
2004 (BGBl. I S. 1109, 2625), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 31. Juli
2009 (BGBl. I S. 2585), handelt,

4. nachfolgende Benutzungen und Ein-
leitungen nach den §§ 58 und 59 des
Wasserhaushaltsgesetzes:
a) das Entnehmen, Zutagefördern,

Zutageleiten und Ableiten von
Grundwasser, ausgenommen Be-
nutzungen für Hausdrainagen,
Anlagen zur Wärmegewinnung,
vorübergehende Grundwass+ er-
haltungen für Baumaßnahmen,
Mengen von bis zu 3 600 m3 pro
Jahr, soweit es sich nicht um Be-
nutzungen zum Zwecke der öf-
fentlichen Wasserversorgung han-
delt, und Teichanlagen,

b) das Einleiten von Stoffen in das
Grundwasser, soweit es der ge-
zielten Grundwasseranreicherung
dient,

c) Einleitungen aus den unter Nr. 2
genannten Anlagen,

d) Einleitungen von gewerblichem
Abwasser in Gewässer, in öffent-
liche Abwasseranlagen nach § 58
des Wasserhaushaltsgesetzes und
in private Abwasseranlagen nach*) GVBl. II 85-70

Verordnung 
zur Übertragung der Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen 

und über die Zuständigkeit der Wasserbehörden 
(Zuständigkeitsverordnung Wasserbehörden – WasserZustVO)*)

Vom 15. April 2010
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§ 59 des Wasserhaushaltsgesetzes
mit Ausnahme der Einleitungen
von Abwasser aus dem Anwen-
dungsbereich der Anhänge 49
(Mineralölhaltiges Abwasser), 50
(Zahnbehandlung) oder 52 (Che-
mischreinigungen) der Abwasser-
verordnung,

e) Benutzungen oberirdischer Ge-
wässer zur Wasserkraftnutzung,
einschließlich Maßnahmen zur
Wiederherstellung der Durchgän-
gigkeit oberirdischer Gewässer,

f) sonstige Benutzungen oberirdi-
scher Gewässer, soweit es sich
nicht um Einleitungen handelt,
ausgenommen

aa) Benutzungen zum Zwecke der
Bewässerung von Sportanla-
gen,

bb) Benutzungen zum Zwecke des
nicht gewerblichen Garten-
baus,

cc) Benutzungen im Zusammen-
hang mit der Genehmigung
von Gewässerausbauten durch
die untere Wasserbehörde und
für Teichanlagen,

5. a) Wasserfernleitungen und künstli-
che Wasserspeicher nach § 20 in
Verbindung mit Anlage 1 Nr. 19.8
und 19.9 des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung in
der Fassung vom 24. Februar 2010
(BGBl. I S. 95) in der jeweils gel-
tenden Fassung,

b) Rohrleitungsanlagen nach § 20 in
Verbindung mit Anlage 1 Nr. 19.3
bis 19.7 des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung,

6. a)

aa) die Zulassung von Ausnah-
men und Befreiungen von
Rechtsverordnungen zur Fest-
setzung von Wasser- und
Heilquellenschutzgebieten,

bb) die Erteilung von Genehmi-
gungen und Befreiungen
nach § 14 des Hessischen
Wassergesetzes und nach den
§§ 38 und 78 des Wasserhaus-
haltsgesetzes,

sofern es sich um Vorhaben handelt,
für die eine sonstige behördliche Zu-
stimmung, Zulassung oder ein Anzei-
geverfahren bei dem Regierungsprä-
sidium erforderlich ist,

b) die Genehmigung der Auswei-
sung neuer Baugebiete in Über-
schwemmungsgebieten und im
Uferbereich,

c) die zum Schutz der Gebiete nach
Doppelbuchst. aa notwendigen
vorläufigen Anordnungen und Be-
weissicherungen,

7. die Ermittlung und Darstellung über -
schwemmungsgefährdeter Gebiete

nach § 15 Abs. 1 Satz 3 des Hessi-
schen Wassergesetzes,

8. die Bewertung von Hochwasserrisi-
ken und die Bestimmung von Risiko-
gebieten nach § 73 des Wasserhaus-
haltsgesetzes, die Erstellung von Ge-
fahren- und Risikokarten nach § 74
des Wasserhaushaltsgesetzes, die
Aufstellung von Risikomanagement-
plänen nach § 75 des Wasserhaus-
haltsgesetzes sowie jeweils deren
Überprüfung und Aktualisierung ein-
schließlich der Koordinierung mit an-
deren Ländern und Mitgliedstaaten
der Europäischen Union,

9. Veröffentlichungen, Maßnahmen zur
Förderung der aktiven Beteiligung
der interessierten Stellen und die Ko-
ordinierung nach den §§ 79 und 80
des Wasserhaushaltsgesetzes,

10. Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen im Sinne des § 62
Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes
mit Ausnahme der in der Anlage zu
dieser Verordnung genannten Anla-
gen,

11. a)
aa) die Aufsicht,
bb) die Zustimmung zur Bestim-

mung abweichender Deich-
unterhaltungspflichten nach
§ 17 Abs. 1 des Hessischen
Wassergesetzes,

cc) das Absehen von der Unter-
haltung nach § 17 Abs. 1 des
Hessischen Wassergesetzes,

dd) Anordnungen zur Deichwie-
derherstellung nach § 17
Abs. 2 des Hessischen Wasser-
gesetzes,

ee) Befreiungen nach § 18 des
Hessischen Wassergesetzes,

ff) Anordnungen nach § 19 Abs. 2
des Hessischen Wassergeset-
zes

für Deiche an Bundeswasserstra ßen
sowie
b) die Wahrnehmung der Befugnisse

nach § 21 Abs. 3 und 4 des Hessi-
schen Wassergesetzes,

12. die Aufsicht über Stauanlagen nach 
§ 22 des Hessischen Wassergesetzes
sowie Anordnungen und Maßnahmen
nach § 23 des Hessischen Wasserge-
setzes,

13. die Prüfung der Standortgegebenhei-
ten zur Wasserkraftnutzung sowie die
Zugänglichmachung deren Ergebnis-
se nach § 35 Abs. 3 des Wasserhaus-
haltsgesetzes,

14. die Aufsicht über Gewässerverunrei-
nigungen im Sinne des § 48 Abs. 1
des Hessischen Wassergesetzes, Ge-
wässerschäden nach § 90 des Wasser-
haushaltsgesetzes und für die Aufga-
ben nach dem Umweltschadensge-
setz vom 10. Mai 2007 (BGBl. I 
S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585),

Anlage
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soweit ein Umweltschaden oder die
Gefahr eines Umweltschadens nach 
§ 2 Nr. 1 Buchst. b des Umweltscha-
densgesetzes vorliegt, wenn sie we-
gen der wasserwirtschaftlichen Be-
deutung oder der Schwierigkeit der
Angelegenheit die Zuständigkeit
übernimmt,

15. die Festsetzung des Inhalts und Um-
fangs alter Rechte nach § 87 Abs. 3
Satz 2 des Hessischen Wassergeset-
zes,

16. den Widerruf alter Rechte und Anord-
nungen nach § 20 Abs. 2 des Wasser-
haushaltsgesetzes zu alten Rechten,
soweit sie für die Erteilung einer ent-
sprechenden Erlaubnis oder Bewilli-
gung nach dieser Verordnung zustän-
dig wäre,

17. Anordnungen nach § 74 des Hessi-
schen Wassergesetzes, soweit sie für
die Neuerteilung des erloschenen
Rechts nach dieser Verordnung zu-
ständig wäre,

18. Anordnungen über zusätzliche Maß-
nahmen im Uferbereich und in Über-
schwemmungsgebieten nach § 16 des
Hessischen Wassergesetzes für Ge-
wässer  erster Ordnung nach § 24 des
Hessischen Wassergesetzes,

19. Anordnungen gegenüber Unterneh-
men der öffentlichen Wasserversor-
gung nach § 41 Abs. 2 des Hessi-
schen Wassergesetzes,

20. Anordnungen und Entgegennahmen
von Anzeigen über Gewässerschutz-
beauftragte nach § 64 Abs. 1 und 2
sowie den §§ 65 und 66 des Wasser-
haushaltsgesetzes, wenn sie für die
Erlaubnis zur Einleitung des Abwas-
sers zuständig ist,

21. die Zustimmung zur Übertragung der
Unterhaltungslast nach § 9 Abs. 3 des
Hessischen Wassergesetzes und § 40
Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes,

22. die Verfahren über Ausgleich, Ent-
schädigungen, Zwangsrechte und
den Ausgleich von Rechten und Be-
fugnissen; Anordnungen nach § 63
Abs. 2 und § 65 des Hessischen Was-
sergesetzes und nach den §§ 92 bis
94 des Wasserhaushaltsgesetzes,

23. die Festsetzung eines Entgelts für die
Mitbenutzung von Anlagen nach § 65
Abs. 2 des Hessischen Wassergeset-
zes,

24. Ausnahmen nach § 43 Abs. 4 Nr. 7
des Hessischen Wassergesetzes,

25. die Mitwirkung in schifffahrtsrechtli-
chen Angelegenheiten nach § 31 des
Hessischen Wassergesetzes und in
Verfahren nach dem Bundeswasser-
straßengesetz,

26. die Einrichtung der Hochwasserwarn-
und -meldedienste nach § 21 Abs. 1
Satz 1 und 2 des Hessischen Wasser-
gesetzes für folgende Gewässer oder
Gewässerabschnitte: Weser, Fulda,
Die mel, Twiste, Werra, Eder, Schwalm,
Lahn, Nidda, Usa, Wetter, Nidder,
Seemenbach, Kinzig, Main und
Rhein,

27. das Wasserbuch,

28. die allgemeine Festlegung gewässer-
bezogener Anforderungen durch Ver-
waltungsvorschriften, insbesondere
im Hinblick auf die Abwasserbehand-
lung und -ableitung sowie die Unter-
haltung und den Ausbau der Gewäs-
ser, soweit diese nicht durch die ober-
ste Wasserbehörde geregelt werden.

(2) Die obere Wasserbehörde ist auf ei-
nem Werksgelände für alle wasser-
behördlichen Maßnahmen, einschließlich
der Entgegennahme von Mitteilungen
und Anzeigen, im Zusammenhang mit
dem Umgang mit wassergefährdenden
Stoffen, gewerblichen Abwasseranlagen
und -einleitungen und Niederschlagswas-
sereinleitungen sowie Gewässerverunrei-
nigungen nach § 48 des Hessischen Was-
sergesetzes, Gewässerschäden nach § 90
des Wasserhaushaltsgesetzes und für die
Aufgaben nach dem Umweltschadensge-
setz, soweit ein Umweltschaden oder die
Gefahr eines Umweltschadens nach § 2
Nr. 1 Buchst. b des Umweltschadensge-
setzes vorliegt, zuständig, sofern auf dem
Werksgelände einzelne behördliche Maß-
nahmen erforderlich sind, die nach Abs. 1
Nr. 3, Nr. 4 Buchst. d, Nr. 10 und 20 in ih-
re Zuständigkeit fallen.

§ 3

Aufhebung bisherigen Rechts

Die Verordnung über die Zuständig-
keit der Wasserbehörden vom 13. Mai
2005 (GVBl. I S. 419)1), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 6. Oktober 2008
(GVBl. I S. 894), wird aufgehoben.

§ 4

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2013 außer Kraft.

Wiesbaden, den 15. April 2010

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  M i n i s t e r i n  f ü r  U m w e l t ,  

K o c h E n e r g i e ,  L a n d w i r t s c h a f t
u n d  Ve r b r a u c h e r s c h u t z

L a u t e n s c h l ä g e r1) Hebt auf GVBl. II 85-62
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Anlage (zu § 2 Abs. 1 Nr. 10)

1. Anlagen zum Lagern wassergefährdender Stoffe und mit ihnen in Verbindung stehende
unselbstständige Abfüllanlagen,

2. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, die nach § 29 Abs. 1 Anlagenver-
ordnung vom 16. September 1993 (GVBl. I S. 409), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 7. Dezember 2009 (GVBl. I S. 516), von der Anzeigepflicht ausgenommen sind,

3. Tankstellen und Eigenverbrauchs tankstellen einschließlich aller Betriebseinrichtungen
und für die Betankung notwendigen Anlagen,

4. Kraftfahrzeug-Werkstätten einschließlich aller Betriebseinrichtungen,

5. Speditionen einschließlich aller Betriebseinrichtungen,

6. Chemischreinigungsanlagen einschließlich aller Betriebseinrichtungen.
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Aufgrund des § 1 des Gesetzes zum
Erlass von Rechtsverordnungen über die
technischen Vorschriften für Binnenschif-
fe vom 14. Juli 2009 (GVBl. I S. 262) wird
verordnet:

§ 1

Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für

1. Schiffe mit einer Länge von mindes -
tens 20 Metern,

2. Schiffe, bei denen das Produkt aus
Länge mal Breite mal Tiefgang ein Vo-
lumen von mindestens 100 Kubikme-
tern ergibt,

3. schwimmende Geräte,

4. Schlepp- oder Schubboote, die dazu
bestimmt sind, Fahrzeuge im Sinne der
Nr. 1 bis 3 zu schleppen, zu schieben
oder längsseits gekuppelt mitzuführen,

5. Fahrgastschiffe, die dazu bestimmt
sind, zusätzlich zur Besatzung mehr als
zwölf Fahrgäste zu befördern,

soweit sie auf Landeswasserstraßen ver-
kehren.

(2) Diese Verordnung gilt nicht für

1. Fähren,

2. Fahrzeuge, die militärischen Zwecken
dienen,

3. Seeschiffe im Sinne des Art. 2 Abs. 3
Buchst. c der Richtlinie 2006/87/EG
des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 12. Dezember 2006 über die
technischen Vorschriften für Binnen-
schiffe und zur Aufhebung der Richtli-
nie 82/714/EWG des Rates (ABl. EU
Nr. L 389 S. 1), zuletzt geändert durch
Richtlinie 2009/46/EG der Kommission
vom 24. April 2009 (ABl. EU Nr. L 109
S. 14).

§ 2

Gemeinschaftszeugnis

(1) Ein Fahrzeug im Sinne des § 1
Abs. 1 darf am Verkehr auf Landeswas-
serstraßen nur teilnehmen, wenn für das
Fahrzeug ein Gemeinschaftszeugnis für
Binnenschiffe nach dem Muster in An-

hang V Teil I der Binnenschiffsuntersu-
chungsordnung vom 6. Dezember 2008
(BGBl. I S. 2450) ausgestellt wurde. Ab-
weichend von Satz 1 bedarf es eines Ge-
meinschaftszeugnisses für Binnenschiffe
nicht, wenn

1. für das Fahrzeug ein Schiffsattest nach
Art. 22 der Revidierten Rheinschiff-
fahrts akte in der Fassung vom 
11. März 1969 (BGBl. II S. 597) erteilt
worden ist, oder

2. wenn das Fahrzeug über ein sonstiges
Fahrtauglichkeitszeugnis verfügt, und
nachgewiesen ist, dass das Fahrzeug
die Anforderungen an die Erteilung
des Gemeinschaftszeugnisses für Bin-
nenschiffe nach Abs. 2 erfüllt.

(2) Das Gemeinschaftszeugnis für Bin-
nenschiffe wird auf Antrag der Eigentü-
merin oder des Eigentümers des Fahr-
zeugs erteilt, wenn eine technische Un-
tersuchung nach Maßgabe der §§ 2.02
und 2.03 des Anhangs II der Binnen -
schiffs untersuchungsordnung vom 6. De-
zember 2008 (BGBl. I S. 2450) ergibt, dass
Bau, Ausrüstung, Einrichtung und Besat-
zung des Fahrzeugs den Anforderungen
der Binnenschiffsuntersuchungsordnung
in der jeweils geltenden Fassung entspre-
chen.

§ 3

Gültigkeitsdauer des 
Gemeinschaftszeugnisses

(1) Die im Gemeinschaftszeugnis für
Binnenschiffe ausgewiesene Gültigkeits-
dauer des Gemeinschaftszeugnisses be-
trägt

1. für Fahrgastschiffe fünf Jahre und

2. für alle übrigen Fahrzeuge zehn Jahre.

(2) In begründeten Einzelfällen kann
abweichend von Abs. 1 eine kürzere Gül-
tigkeitsdauer festgelegt werden.

(3) Die Gültigkeit des Gemeinschafts-
zeugnisses für Binnenschiffe kann auf-
grund einer erneuten technischen Unter-
suchung des Fahrzeugs nach Maßgabe
des § 2.09 des Anhangs II der Binnen-
schiffsuntersuchungsordnung verlängert
werden. Abweichend von Satz 1 kann die
Gültigkeit des Gemeinschaftszeugnisses
für Binnenschiffe um höchstens ein Jahr
verlängert werden, wenn der Eigentüme-
rin oder dem Eigentümer eine erneute
Untersuchung nicht zuzumuten ist.

§ 4

Vorläufiges Gemeinschaftszeugnis

Entsprechend den Voraussetzungen
des § 2.05 des Anhangs II der Binnen-
schiffsuntersuchungsordnung kann ein
vorläufiges Gemeinschaftszeugnis für

*) GVBl. II 64-12
1) Die Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie

2006/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 12. Dezember 2006 über die technischen Vorschriften
für Binnenschiffe und zur Aufhebung der Richtlinie
82/714/EWG des Rates (ABl. EU Nr. L 389 S. 1), zuletzt
geändert durch Richtlinie 2009/46/EG der Kommission vom
24. April 2009 (ABl. EU Nr. L 109 S. 14).
Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Euro -
päischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über
ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und
technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Diens -
te der Informationsgesellschaft (ABl. EG Nr. L 24 S. 37), zu-
letzt geändert durch Richtlinie 2006/96/EG des Rates vom
20. November 2006 (ABl. EU Nr. L 363 S. 81), sind beachtet
worden.

Verordnung
über technische Vorschriften für Binnenschiffe 

(TVBinSchV)*)1)

Vom 16. März 2010
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Binnenschiffe nach den Mustern in An-
hang V Teile VII bis IX der Binnenschiffs -
untersuchungsordnung erteilt werden.

§ 5

Wesentliche Änderung, 
Instandsetzung des Fahrzeugs

Nach jeder wesentlichen Änderung
oder Instandsetzung des Fahrzeugs, die
die Festigkeit des Baus, die Fahr- oder
Manövriereigenschaften oder die beson-
deren Merkmale des Fahrzeugs beein-
flusst, darf das Fahrzeug erst wieder in
Fahrt gesetzt werden, wenn es einer er-
neuten technischen Untersuchung nach
Maßgabe des § 2.08 des Anhangs II der
Binnenschiffsuntersuchungsordnung un-
terzogen worden ist.

§ 6

Entziehung des 
Gemeinschaftszeugnisses

Das Gemeinschaftszeugnis für Binnen-
schiffe kann nach Maßgabe des § 2.13
des Anhangs II zur Binnenschiffsuntersu-
chungsordnung von der Behörde, die es
erteilt hat, entzogen werden, wenn das
Fahrzeug nicht mehr den seinem Ge-
meinschaftszeugnis entsprechenden tech-
nischen Vorschriften genügt.

§ 7

Pflichten der Schiffsführerin oder des
Schiffsführers und der Eigentümerin 

oder des Eigentümers

(1) Das Gemeinschaftszeugnis für Bin-
nenschiffe oder das sonstige Fahrtaug-
lichkeitszeugnis im Sinne des § 2 Abs. 1
Satz 2 ist bei der Teilnahme am Verkehr
auf Landeswasserstraßen mitzuführen.
Auf Verlangen hat die Schiffsführerin
oder der Schiffsführer das Gemeinschafts-

zeugnis für Binnenschiffe den zur Kon-
trolle befugten Personen vorzulegen.

(2) Die Eigentümerin oder der Eigentü-
mer eines Fahrzeugs hat jede Namensän-
derung, jeden Eigentumswechsel, jede
neue Eichung des Fahrzeugs und jede
Änderung der Registrierung oder des
Heimatortes der Behörde, die das Ge-
meinschaftszeugnis für Binnenschiffe er-
teilt hat, mitzuteilen und das Gemein-
schaftszeugnis für Binnenschiffe zur Ein-
tragung der Änderung dort vorzulegen.

(3) Der Verlust des Gemeinschaftszeug-
nisses für Binnenschiffe ist der Behörde,
die es erteilt hat, mitzuteilen. Diese stellt
eine Ersatzausfertigung des Gemein-
schaftszeugnisses für Binnenschiffe aus,
die als solche zu bezeichnen ist. Ist ein
Gemeinschaftszeugnis für Binnenschiffe
unleserlich oder sonst unbrauchbar ge-
worden, hat die Eigentümerin oder der
Eigentümer des Fahrzeugs das Gemein-
schaftszeugnis für Binnenschiffe der
Behörde, die es erteilt hat, zurückzuge-
ben. Diese stellt entsprechend Satz 2 eine
Ersatzausfertigung des Gemeinschafts-
zeugnisses für Binnenschiffe aus.

§ 8

Zuständige Behörden

(1) Zuständig für die Erteilung des Ge-
meinschaftszeugnisses für Binnenschiffe
ist das Regierungspräsidium Kassel.

(2) Für die Überwachung der Einhal-
tung des § 7 Abs. 1 ist das Hessische Be-
reitschaftspolizeipräsidium als Wasser-
schutzpolizei zuständig.

§ 9

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2015 außer Kraft.

Wiesbaden, den 16. März 2010

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  
f ü r  W i r t s c h a f t ,  Ve r k e h r  u n d  L a n d e s e n t w i c k l u n g

P o s c h
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